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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
ich darf Ihnen hiermit den Bericht des Rechnungshofs über den Jahresabschluss 2011 der Euro-
päischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs in allen Amtssprachen der Europäischen Union 
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Der Bericht, dem die Antworten der Agentur beigefügt sind, wird in Kürze im Amtsblatt der Euro-
päischen Union veröffentlicht. 
 
(Schlussformel) 
 
 gez. Vítor CALDEIRA 
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EINLEITUNG 

1. Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (nachstehend 

"die Agentur") mit Sitz in Lissabon wurde durch die Verordnung (EG) 

Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates1 errichtet. Die 

Aufgaben der Agentur umfassen die Gewährleistung eines hohen 

Sicherheitsniveaus im Seeverkehr, die Verhütung der Verschmutzung durch 

Schiffe, die technische Unterstützung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

sowie die Überwachung der Anwendung der Unionsvorschriften und die 

Beurteilung von deren Wirksamkeit2. 

AUSFÜHRUNGEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

2. Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die 

Direktprüfung von Vorgängen und eine Bewertung von Schlüsselkontrollen der 

Überwachungs- und Kontrollsysteme der Agentur. Hinzu kommen Nachweise, 

die sich aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben (soweit vorhanden), 

sowie eine Analyse der Managementerklärungen.  

ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

3. Gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat der Hof die Jahresrechnung3 der Agentur bestehend aus dem 

"Jahresabschluss"4 und den "Übersichten über den Haushaltsvollzug"5 für das 

                                            

1 ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1. 

2  Im Anhang sind informationshalber die Zuständigkeiten und Tätigkeiten der 
Agentur zusammenfassend dargestellt. 

3 Der Jahresrechnung wird ein Bericht über die Haushaltsführung und das 
Finanzmanagement des betreffenden Haushaltsjahrs beigefügt, der zusätzliche 
Angaben zur Haushaltsführung und zum Finanzmanagement enthält. 

4  Der Jahresabschluss umfasst die Vermögensübersicht und die Übersicht über das 
wirtschaftliche Ergebnis, die Cashflow-Tabelle, die Tabelle der Veränderungen des 
Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen. 
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am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der dieser Rechnung zugrunde liegenden Vorgänge 

geprüft. 

Verantwortung des Managements 

4. In seiner Funktion als Anweisungsbefugter führt der Exekutivdirektor den 

Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben nach Maßgabe der Finanzregelung 

der Agentur eigenverantwortlich und im Rahmen der bewilligten Mittel aus6. Der 

Exekutivdirektor ist verantwortlich für die Einrichtung7 der Organisationsstruktur 

sowie der internen Verwaltungs- und Kontrollsysteme und -verfahren, die 

notwendig sind, um die Aufstellung eines Abschlusses8 zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist, und sicherzustellen, dass die diesem Abschluss zugrunde 

liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. 

Verantwortung des Prüfers 

5. Aufgabe des Hofes ist es, auf der Grundlage seiner Prüfung dem 

Europäischen Parlament und dem Rat9 eine Erklärung über die Zuverlässigkeit 

der Rechnungsführung der Agentur sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der ihr zugrunde liegenden Vorgänge abzugeben. 

                                            

5  Die Übersichten über den Haushaltsvollzug bestehen aus der 
Haushaltsergebnisrechnung nebst Anhang. 

6  Artikel 33 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission 
(ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72). 

7  Artikel 38 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002. 

8  Maßgeblich für die Rechnungslegung und Rechnungsführung der Agenturen sind 
die entsprechenden Vorschriften in den Kapiteln 1 und 2 des Titels VII der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002, zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 652/2008 (ABl. L 181 vom 10.7.2008, S. 23), die in die 
Finanzregelung der Agentur aufgenommen wurden. 

9 Artikel 185 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates. 
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6. Der Hof hat seine Prüfung in Übereinstimmung mit den International 

Standards on Auditing sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der 

IFAC und den Internationalen Normen für Oberste Rechnungskontrollbehörden 

der INTOSAI durchgeführt. Nach diesen Standards ist der Hof gehalten, die 

Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 

erlangt wird, ob der Jahresabschluss der Agentur frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen ist und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und 

ordnungsgemäß sind. 

7.  Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von 

Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für die im Jahresabschluss 

enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben sowie für die Rechtmäßigkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der ihm zugrunde liegenden Vorgänge zu erlangen. 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Prüfers. Hierzu gehört die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Abschluss sowie wesentlicher 

- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - Verstöße gegen die Rechtsvorschriften 

der Europäischen Union bei den zugrunde liegenden Vorgängen. Bei der 

Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das für die Aufstellung und 

sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses relevante interne 

Kontrollsystem und die zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge eingerichteten 

Überwachungs- und Kontrollsysteme, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Eine Prüfung umfasst 

auch die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten 

Rechnungslegungsmethoden und der Vertretbarkeit der ermittelten geschätzten 

Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung 

des Abschlusses. 

8. Der Hof ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die nachstehenden 

Prüfungsurteile zu dienen. 
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Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

9. Nach Beurteilung des Hofes stellt der Jahresabschluss der Agentur10 ihre 

Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2011 sowie die Ergebnisse 

ihrer Vorgänge und Cashflows für das an diesem Stichtag endende 

Haushaltsjahr in Übereinstimmung mit ihrer Finanzregelung und den vom 

Rechnungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften11 

in allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar. 

Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem 

Jahresabschluss zugrunde liegenden Vorgänge 

10. Nach Beurteilung des Hofes sind die dem Jahresabschluss der Agentur für 

das am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden 

Vorgänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß. 

11. Die folgenden Bemerkungen stellen die Prüfungsurteile des Hofes nicht 

infrage. 

                                            

10  Der endgültige Jahresabschluss wurde am 20. Juni 2012 aufgestellt und ging beim Hof 
am 29. Juni 2012 ein. Der mit der Jahresrechnung der Kommission konsolidierte 
endgültige Jahresabschluss wird zum 15. November des darauffolgenden Jahres im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Jahresabschluss kann unter den 
nachstehenden Internetadressen abgerufen werde: http://eca.europa.eu oder 
www.emsa.europa.eu. 

11 Die vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen 
Rechnungsführungsvorschriften beruhen auf den von der International Federation 
of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) oder im Falle von Vorgängen, für die keine IPSAS-Normen 
vorliegen, auf den International Accounting Standards (IAS) bzw. den vom 
International Accounting Standards Board herausgegebenen International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 
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BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSFÜHRUNG UND ZUM 
FINANZMANAGEMENT 

12. Der Haushalt 201112 der Agentur belief sich auf 56 Millionen Euro 

gegenüber 51 Millionen Euro im Vorjahr. Mittelbindungen in Höhe von 

0,9 Millionen Euro beruhten nicht auf bestehenden rechtlichen Verpflichtungen. 

Die Agentur hätte die betreffenden Mittelbindungen aufheben und der 

Kommission den Betrag Anfang 2012 zurückzahlen müssen. Das Verfahren 

wurde von der Agentur jedoch zu spät auf den Weg gebracht. Durch im 

IT-System vorgesehene Sperren bleiben die Mittel infolgedessen ein Jahr lang 

bis Ende 2012 blockiert, erst dann können die Mittelbindungen aufgehoben und 

der Kommission der Betrag zurückgezahlt werden. 

BEMERKUNGEN ZU SCHLÜSSELKONTROLLEN DER ÜBERWACHUNGS- 
UND KONTROLLSYSTEME DER AGENTUR 

13. Der Hof stellte fest, dass die Verwaltung der Vermögenswerte der Agentur 

verbesserungsbedürftig ist. Es bestehen ungeklärte Abweichungen zwischen 

der ausgewiesenen jährlichen und der kumulierten Abschreibung. In Bezug auf 

die selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerte sind die 

Buchungsverfahren und die Angaben zu den Kosten nicht zuverlässig. Es fehlt 

der Nachweis darüber, dass innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums eine 

körperliche Bestandsaufnahme der Sachanlagen der Verwaltung stattgefunden 

hat. 

14. Im Dezember 2011 verkaufte die Agentur zwei Sweeping-Arm-Systeme für 

Ölauffangleistungen auf See. Mit dem Verkauf sollte mindestens der 

Nettobuchwert der Anlagen in Höhe von 319 050 Euro erzielt werden. Der 

Mindestpreis wurde jedoch fälschlicherweise unterhalb des Nettobuchwerts 

festgesetzt, sodass beim Verkauf der Systeme ein Verlust in Höhe von 

93 950 Euro realisiert wurde.  
                                            

12 Laut drittem, noch nicht im Amtsblatt veröffentlichtem Berichtigungshaushaltsplan 
vom 3.12.2011; nur Mittel des Haushaltsjahres. 
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SONSTIGE BEMERKUNGEN 

15. Hinsichtlich der Transparenz der Einstellungsverfahren besteht 

Verbesserungsbedarf. Die von den Bewerbern im Hinblick auf die Zulassung 

zur mündlichen Prüfung zu erreichende Mindestpunktzahl, die Fragen für die 

schriftlichen und die mündlichen Tests und deren entsprechende Gewichtung 

bei der Bewertung der Bewerber standen nicht vor der Prüfung der 

Bewerbungen fest. 

 

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Louis GALEA, 

Mitglied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 11. September 2012 in 

Luxemburg angenommen. 

Für den Rechnungshof 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Präsident 
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Anhang 

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (Lissabon) 

Zuständigkeiten und Tätigkeiten 

Zuständigkeitsbereiche 
der Union aufgrund des 
Vertrags  
(Artikel 100 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) 

Gemeinsame Verkehrspolitik 

"Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen." 

Zuständigkeiten der 
Agentur 

(Verordnung (EG) 
Nr. 1406/2002 des 
Europäischen Parlaments 
und des Rates, geändert 
durch die Verordnungen 
(EG) Nr. 1644/2003 und 
(EG) Nr. 724/2004) 

Ziele 

Die Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs wurde mit dem Ziel errichtet, 
innerhalb der Union ein hohes, einheitliches und effektives Niveau bei der Sicherheit und der 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie bei der Verhütung von Verschmutzung durch Schiffe und 
dem Eingreifen bei ihrem Eintreten zu gewährleisten. 

Die Agentur stellt den Mitgliedstaaten und der Kommission die erforderliche wissenschaftlich-
technische Unterstützung und hochwertiges Fachwissen zur Verfügung, damit diese: 

- überprüfen können, ob die Unionsvorschriften im Bereich der Sicherheit und der 
Gefahrenabwehr im Seeverkehr sowie der Verhütung der durch Schiffe verursachten 
Verschmutzung ordnungsgemäß angewendet werden; 

- die Anwendung dieser Unionsvorschriften überwachen können; 

- die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen beurteilen können. 

Es wurden operative Dienste zur Bekämpfung der durch Schiffe verursachten Verschmutzung in 
der Union sowie im Bereich der Verkehrs- und Seeraumüberwachung entwickelt und den 
Mitgliedstaaten und der Kommission angeboten. Zur Unterstützung der Umsetzung der 
einschlägigen Rechtvorschriften wurden spezielle Systeme eingerichtet (THETIS im Bereich der 
Hafenstaatkontrolle, EMCIP im Bereich der Untersuchung von Unfällen, STCW-IS im Bereich der 
Ausbildung von Seeleuten und der Befähigungszeugnisse für Seeleute, usw.). 
Aufgaben 

Die Aufgaben der Agentur lassen sich in vier Kernbereiche unterteilen, die in Einklang mit ihrer 
Gründungsverordnung und den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften stehen. Aufgabe der Agentur 
ist zunächst die Unterstützung der Kommission bei der Überwachung der Umsetzung der 
EU-Rechtsvorschriften unter anderem in Verbindung mit der Besichtigung und Zertifizierung von 
Schiffen, der Zertifizierung von Schiffsausrüstung, der Schiffssicherheit, der Ausbildung von 
Seeleuten und der Hafenstaatkontrolle.  
Des Weiteren entwickelt und betreibt die Agentur Informationssysteme für den Seeverkehr auf 
EU-Ebene. Wichtige Beispiele sind das System SafeSeaNet (SSN) zur Verfolgung von Schiffen, 
das die EU-weite Überwachung von Schiffen und ihren Ladungen sowie von Vorfällen auf See 
ermöglicht, und das EU-Datenzentrum für die Identifizierung und Verfolgung von Schiffen über 
große Entfernungen (LRIT), das die weltweite Identifizierung und Verfolgung von Schiffen unter der 
Flagge von EU-Mitgliedstaaten gewährleistet.  
Parallel dazu trägt ein System zur Vorsorge, Erkennung und Abhilfe im Bereich der 
Meeresverschmutzung, zu dem ein europäisches Netz von Schiffen, die zur Abhilfe von 
Ölunfällen bereitstehen, sowie ein europäischer Dienst für die Satellitenüberwachung von 
Ölunfällen (CleanSeaNet) gehören, zu einem effizienten System für den Schutz der Küsten und 
Gewässer in der EU vor der Verschmutzung durch Schiffe bei. 

Schließlich bietet die Agentur der Kommission beim fortlaufenden Prozess der Bewertung der 
Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen sowie bei der Aktualisierung und Entwicklung neuer 
Rechtsvorschriften technische und wissenschaftliche Beratung im Bereich der Sicherheit im 
Seeverkehr und der Verhütung von Verschmutzung durch Schiffe. Des Weiteren unterstützt sie die 
Mitgliedstaaten, fördert deren Zusammenarbeit untereinander und verbreitet bewährte Verfahren.  

Leitungsstruktur Verwaltungsrat 

Zusammensetzung 
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Umfasst je einen Vertreter jedes Mitgliedstaats, vier Vertreter der Kommission und vier Vertreter 
der betroffenen Wirtschafts- und Berufszweige ohne Stimmrecht. 

Aufgaben 

- Annahme des mehrjährigen Personalentwicklungsplans, des Jahreshaushaltsplans, des 
Arbeitsprogramms, des Jahresberichts und eines detaillierten strategischen Plans für die 
Maßnahmen der Agentur zur Vorsorge gegen Verschmutzungen sowie bei Verschmutzungen. 

-  Überwachung der Tätigkeiten des Exekutivdirektors. 

Exekutivdirektor 

Vom Verwaltungsrat ernannt. Die Kommission kann einen oder mehrere Kandidaten vorschlagen. 
Externe Kontrolle 

Rechnungshof. 

Interne Revision 

-  Interner Auditdienst der Kommission. 
-  Interne Auditstelle der Agentur. 

Entlastungsbehörde 

Parlament auf Empfehlung des Rates. 
Der Agentur für 2011 zur 
Verfügung gestellte Mittel 
(Angaben für 2010) 

Endgültiger Haushalt 

Verpflichtungsermächtigungen (C1) 

56,4 (54,4) Millionen Euro 

Zahlungsermächtigungen (C1) 

56,4 (50,6) Millionen Euro 

Berichtigungshaushaltspläne, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht sind, 
umfassen eine Vielzahl von Finanzquellen, wobei die für das laufende Haushaltsjahr verfügbaren 
Mittel (C1) nahezu die einzige Finanzquelle sind. Aus Gründen der Klarheit und Transparenz 
werden nur die überwiegenden und somit relevanten C1-Haushaltsmittel aufgeführt. 
Personalbestand am 31. Dezember 2011 

Statutsbedienstete 

208 (200) im Stellenplan bewilligte Planstellen, davon besetzt: 197 (196). 
Vertragsbedienstete 

29 (27) im Haushaltsplan vorgesehene Planstellen, davon besetzt: 25 (23). 
Abgeordnete nationale Sachverständige 

15 (15) im Haushaltsplan vorgesehene Planstellen, davon besetzt: 15 (10). 
Produkte und 
Dienstleistungen im 
Jahr 2011 

 

-  51 Workshops und sonstige Veranstaltungen (mit 1 442 Workshopteilnehmern); 

-  27 verschiedene Ausbildungsveranstaltungen, bei denen 713 nationale Sachverständige 
 ausgebildet wurden; 

-  90 Inspektionen und Besuche; 

-  das SafeSeaNet war zu 99,28 % der Zeit verfügbar; 

-  2 481 über das System CleanSeaNet angeforderte und analysierte Satellitenbilder; 

-  das EU-Datenzentrum für die Identifizierung und Verfolgung von Schiffen über große 
 Entfernungen (LRIT) war zu 99,36 % der Zeit verfügbar; 

-  16 Verträge über Spezialschiffe zur Bekämpfung der Meeresverschmutzung; 
-  64 Schulungen und 26 Übungen bezüglich der Spezialschiffe zur Bekämpfung der 
 Meeresverschmutzung (13 Übungseinsätze und 13 Meldeübungen); 

-  maritime Unterstützungsdienste der Agentur an sieben Wochentagen rund um die Uhr; 
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-  THETIS, das Informationssystem zur Unterstützung der neuen Regelung zur 
 Hafenstaatkontrolle, war zu 99,07 % der Zeit verfügbar. 

Quelle: Angaben der Agentur. 
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ANTWORTEN DER AGENTUR 

 

12. Die Agentur wird ihre Jahresabschlussverfahren überprüfen, um 

sicherzustellen, dass die Mittelbindung für ausstehende Beträge betreffend 

Mittelbindungen, die nicht auf bestehenden rechtlichen Verpflichtungen 

beruhen, vor Jahresende aufgehoben wird. Die Anweisungsbefugten sind 

angehalten, das Verfahren zur Aufhebung von Mittelbindungen einzuleiten, 

sobald feststeht, dass eine Maßnahme nicht oder nicht vollständig umgesetzt 

wird. 

13. Die Abweichungen zwischen der ausgewiesenen jährlichen und der 

kumulierten Abschreibung sind hauptsächlich durch Wertminderungsverfahren 

und die Aufnahme von Vermögenswerten entstanden, die von Dritten 

übertragen und bereits teilweise abgeschrieben wurden. Die Leitlinien für intern 

geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden aktualisiert und es wird eine 

angemessene Kostenzuteilung vorgenommen, die sich auf „formell genehmigte 

Meilensteine“ und deren Fertigstellungsgrad stützt. Die Agentur nimmt eine 

körperliche Bestandsaufnahme ihrer Vermögenswerte einschließlich einer 

körperlichen Verifizierung vor. Dies soll im dritten Quartal 2012 abgeschlossen 

sein. 

14. Der öffentliche Verkauf gebrauchter Systeme für Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Umweltverschmutzungen ist ein Konzept, das die EMSA erst 

seit kurzem verfolgt. Die Agentur hat zwar den Nettobuchwert (Einkaufspreis 

abzüglich Abschreibung) als Zielbetrag angegeben, der Endpreis wurde jedoch 

vom Markt bestimmt. Da nur ein Kaufangebot einging, wurden die Systeme 

unter Wert verkauft. Zur Berechnung und Verifizierung des Buchwerts nach 

Abschreibung wurde ein Verfahren entwickelt, das sich auf die Erfahrung bei 

diesem ersten Verkauf stützt. 

15. Die EMSA stimmt den Empfehlungen des Hofes zu und hat seine 

Einstellungsverfahren bereits entsprechend angepasst. 




